Das Arbeitsruhegesetz (ARG) gilt nach §110 UG2002 für Mitarbeiter auf die das KA AZG zutrifft
ARG:
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5 9. (1) Der Arbeitnshmer behilt fir die infolge sines Felertages
oder der Ereatzruhe (S 6) ausgefallens Arbeit ssinen Anspruch auf
Entgele.




KAAZG §5

Für Überstundenarbeit gebührt ein Zuschlag von 50 vH. Der

Berechnung dieses Zuschlages ist der auf die einzelne Arbeitsstunde

entfallende Normallohn zugrunde zu legen.

KA AZG

Aufzeichnungspflicht

  § 11. (1) Der/die Dienstgeber/in hat zur Überwachung der in diesem

Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten im Betrieb bzw. in der

Dienststelle Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstunden zu

führen.

